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Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Bad Doberan, 
für das Haushaltsjahr 2026 / 2027

Aufgrund der §§ 64 Abs. 4 i. V. m. 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 / 2027 wird
2026 2027

1. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von 336.000 EUR 195.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 336.000 EUR 195.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0 EUR            0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a)
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 278.000 EUR 139.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von 278.000 EUR 139.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 0 EUR             0EUR

b)
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.130.800 EUR 763.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.662.000 EUR 753.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 468.800 EUR   10.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR          0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR         0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR         0 EUR

§§ 5 bis 8

entfällt

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich        0 EUR         0 EUR

2. Zum Finanzaushalt
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Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich        0 EUR           0 EUR 

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
Beträgt voraussichtlich         113.453 EUR 113.453 EUR

Stadt Bad Doberan, den 28.01.2026

gez. Jochen Arenz
Bürgermeister 

1. Die vorstehende von der Stadtvertretung der Stadt Bad Doberan am 27. Januar 2026 beschlossene 
Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die sich aus 
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136), ergeben oder die aufgrund die-
ser erlassen worden sind, gemäß 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V nach Ablaufeines Jahres seit 
der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann. 

Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Bad 
Doberan geltend gemacht wird. 

Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend 
von Punkt 2 Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Bad Doberan, den 28.01.2026

gez. Jochen Arenz 
Bürgermeister                                        
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